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- daß die .Langsamfahrstellen weiter eingeschränkt werden,

- daß die Transitreiseznge von der BRD nach Westberlin und 
umgekehrt vorrangig behandelt werden, um einen schnelle
ren Durchlauf zu erreichen und damit die Möglichkeiten 
gegnerischer Aktivitäten einzuschränken.

Bei der .Festlegung der politisch-operativen Maßnahmen ist zu 
berücksichtigen, daß die Durchsetzung dieser Maßnahmen auf be- ' 
stimmte objektive Schwierigkeiten hinsichtlich bestimmter 
Baumaßnahmen, Kräfteprobleme usw.- stoßen und nur schrittweise 
zu realisieren sein wird.

In den entsprechenden Festlegungen - sowohl mit dem Ministerium 
für Verkehrswesen als auch in operativer Hinsicht - ist weiter 
zu berücksichtigen, daß entsprechende Umleitungsstrecken .be
stimmt werden, auf denen dann die gleichen Maßnahmen wie 
auf den regulären Eisenbahn-Transitstrecken BRD - Westberlin 
und umgekehrt in Kraft zu treten haben, wenn eine Umleitung 
dieses Transitverkehrs erforderlich ist.


